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VORL.NR. 416/22 
 

 

 

 

Datum: 

02.01.2023 

 
Beratungsfolge Sitzungsdatu

m 
Sitzungsart 

Wirtschaftsausschuss 24.01.2023 ÖFFENTLICH 

Gemeinderat 01.02.2023 ÖFFENTLICH 

  
Betreff: Fortschreibung der Zuschussrichtlinie zur Förderung der Städtepartnerschaften 
Bezug SEK:  

 
Bezug:  VORL.NR. 478/15 

VORL.NR. 199/22 
Anlagen: Zuschussrichtlinie zur Förderung der Städtepartnerschaften (Stand 02.01.2023) 

 

 
 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Zuschussrichtlinie zur Förderung der Städtepartnerschaften der Stadt Ludwigsburg wird um die 

neue Städtepartnerschaft mit Bergamo ergänzt. Die Fördersätze bleiben unverändert. 

 

 
 

Sachverhalt/Begründung: 

 

In seiner Sitzung am 13.07.2022 beschloss der Gemeinderat Ludwigsburg eine neue 

Städtepartnerschaft mit Bergamo einzugehen (s. VORL.NR. 199/22). Am 21.10.2022 wurde daraufhin die 

Partnerschaft zwischen der Stadt Ludwigsburg und der Stadt Bergamo mit Unterschrift der 

Partnerschaftsurkunde durch Herrn Oberbürgermeister Dr. Knecht und Herrn Bürgermeister Gori 

besiegelt.  

 

Eine Städtepartnerschaft wird maßgeblich durch den Austausch im zivilgesellschaftlichen Bereich mit 

Leben gefüllt. Schüleraustausche und Vereinsaktivitäten spielen dabei eine zentrale Rolle.  

Die Stadt fördert dieses Engagement mit einem Reisekostenzuschuss, welcher in der sog. 

Zuschussrichtlinie zur Förderung der Städtepartnerschaften geregelt und transparent dargestellt 

ist.  
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Die Zuschussrichtlinie wurde zuletzt im Dezember 2015 aktualisiert (s. VORL.NR. 478/15). Die 

überarbeitete Fassung der Zuschussrichtlinie, die nun auch Bergamo beinhaltet, ist dieser Vorlage als 

Anlage beigefügt. Darin ersichtlich sind alle Reisekostenzuschüsse für die sechs Partnerstädte 

Ludwigsburgs: Montbéliard, Caerphilly, Jevpatorija, Saint Charles, Noví Jičín und Bergamo. Es wird 

nach Besuchen IN und AUS eine Partnerstadt unterschieden sowie zwischen Schüleraustauschen und 

Vereins-/Gruppenaktivitäten. 

 

Die Reisekostenzuschüsse orientieren sich u.a. an der Distanz der Partnerstadt zu Ludwigsburg. Somit 

ist der Reisekostenzuschuss für Bergamo (Distanz rund 600 km) an den für Noví Jičín (Distanz rund 

800 km) angelehnt. Damit ergeben sich folgende Zuschüsse für Bergamo: 

- Schüleraustausche von Ludwigsburg nach Bergamo:  77 Euro pro Person 

- Schüleraustausche von Bergamo nach Ludwigsburg:  18 Euro pro Person 

- Vereins-/Gruppenaktivitäten von Ludwigsburg nach Bergamo: 77 Euro pro Person 

- Vereins-/Gruppenaktivitäten von Bergamo nach Ludwigsburg:   5 Euro pro Person und Tag 

 

Im vergangenen Jahr 2022 zahlte die Stadt insgesamt 13.500 Euro Zuschüsse an Schulen und Vereine 

aus. Mit Blick auf Noví Jičín wurden rund 5.000 Euro Zuschüsse ausbezahlt. Schätzungsweise könnte 

dies ab 2024 etwa der Höhe der Zuschüsse für Bergamo entsprechen, 2023 werden die Zuschüsse 

voraussichtlich noch geringer ausfallen, da die Strukturen für die Austauschprogramme erst entwickeln 

müssen. Mittelfristig könnten die Zuschüsse höher als 5.000 pro Jahr ausfallen, da Italien grundsätzlich 

ein beliebtes Reiseziel für Deutschland darstellt.  

 

Auch wenn die Zuschüsse seit 2015 nicht angepasst wurden, ist es aus Sicht der Verwaltung angesichts 

der derzeitigen Haushaltslage nicht angezeigt, die jeweiligen Fördersätze zu erhöhen. Die Zuschüsse 

zur Förderung der Städtepartnerschaften sind im Haushalt im Referat Stadtentwicklung, Klima und 

Internationales (R05) auf der Kostenstelle 95105510 für die Städtepartnerschaften budgetiert. Die durch 

die neue Städtepartnerschaft mit Bergamo entstehenden Aufwendungen sollen budgetneutral 

abgedeckt werden. 

 

Die überarbeitete Zuschussrichtlinie (Stand 02.01.2023) tritt mit Beschluss des Gemeinderats 

rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.  

 
Unterschriften: 
 
Holger Heß 
 
 

 
 
Lena Hörter 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 

 Ja  Nein Gesamtkosten Maßnahme/Projekt: pro Jahr ca. 5.000 EUR 

Ebene: Haushaltsplan 

Teilhaushalt  05 Produktgruppe        

ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart       

FinHH: Ein-/Auszahlungsart       

Investitionsmaßnahmen       

Deckung  Ja 

 Nein, Deckung durch       
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Ebene: Kontierung (intern) 

Konsumtiv Investiv 

Kostenstelle Kostenart Auftrag Sachkonto Auftrag 

95105510                         

 

Klimatische Auswirkung (THG-Emissionen)? 

   KlimaCheck hat bereits stattgefunden in Vorl.Nr.       

 

- - 

Stark negative 

Klimawirkung 

 

- 

Negative 

Klimawirkung 

 

o 

Keine oder geringe 

Klimawirkung 

 

+ 

Positive 

Klimawirkung 

 

+ + 

Stark positive 

Klimawirkung 

Begründung: 

      

Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen): 

      

 

 
 

Verteiler: DI, DII, DIII, DIV, 10, 14, 20, 41, 48, 57, TELB  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

  NOTIZEN 
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